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I. Vorbemerkung 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen im Wesentlichen die Inhalte der 
Richtlinie 2010/76/EU1 (kurz: „CRD III-RL“)2 und der Richtlinie 2010/78/EU3 (kurz: 
„Omnibus I-RL“) in innerstaatliches Recht umgesetzt werden.  
 
Die CRD III-RL stellt in ihrem Regelwerk für Kreditinstitute erhöhte Anforderungen an 
das Eigenkapital für das Handelsbuch und für Wiederverbriefungen. Weiters enthält 
sie Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Überprüfung der Vergütungspolitik, 
wobei die Bestimmungen betreffend die Vergütungspolitik bereits mit 1. Jänner 2011 
in innerstaatliches Recht umgesetzt wurden.4 Dabei wurde freilich – offenkundig 
aufgrund eines Versehens - § 39c BWG betreffend den obligatorischen 
Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates wieder aus dem damaligen 
Gesetzesentwurf entfernt, in der Gesetz gewordenen Fassung von § 39b BWG und 
der Anlage dazu aber zweimal auf die (inexistente!) Bestimmung verwiesen. Dieses 
Versehen wird nun (ohne entsprechenden Hinweis) korrigiert. Gegenstand von 
Omnibus I ist eine Verbesserung des europäischen Aufsichtsrahmens über die 
Kreditinstitute.  
 
Der Erlass dieser Richtlinien lässt sich auf die von Krisen gebeutelte Finanzwirtschaft 
zurückführen, deren Fehlentwicklung in einem starken Ausmaß auf die 
Realwirtschaft durchgeschlagen und die Volkswirtschaften zahlreicher  Länder 
letztlich zur kostspieligen Rettung großer Finanzinstitute gezwungen hat. Mit solchen 
staatlichen Notmaßnahmen ist nicht nur eine finanzielle Belastung für den 
Steuerzahler, sondern auch die Förderung eines „moral hazard“ verbunden. Mit der 
Umsetzung der Richtlinien soll dieser Entwicklung entgegengewirkt werden. 
 
II. Wesentliche Regelungen zum Handelsbuch und zu Wiederverbriefungen 
 
a. Bei Wiederverbriefungen handelt es sich um Verbriefungen, denen selbst eine 
Verbriefung zugrunde liegt. Solche Wiederverbriefungen sind komplexe 
Finanzinstrumente, die einen nicht unerheblichen Beitrag zur internationalen 
Finanzkrise geleistet hatten. Kreditinstitute, die in Wiederverbriefungen investieren, 
werden nun auch in Bezug auf die der Wiederverbriefung zugrunde liegenden 
Verbriefungen und die unverbrieften Basisforderungen zu einer Due-Diligence-
Prüfung verpflichtet, damit sie gründliche Kenntnisse aller strukturellen Merkmale von 
Wiederverbriefungspositionen besitzen und die damit verbundenen Risiken kennen. 
 
b. Für Wiederverbriefungen werden höhere Eigenkapitalanforderungen als für 
einfache Verbriefungen vorgesehen, weil sie mit einem größeren Verlustrisiko für das 
Kreditinstitut verbunden sind. Die Risikogewichte für Wiederverbriefungspositionen 
betragen 40 % für Bonitätsstufe 1, 100 % für Bonitätsstufe 2, 225 % für Bonitätsstufe 
3, 650 % für Bonitätsstufe 4 und 1.250 % für alle sonstigen Bonitätsstufen. Einfache 
Verbriefungspositionen sind für die entsprechenden Bonitätsstufen hingegen mit 
20 %, 50 %, 100 %, 350 % oder 1.250 % zu gewichten.  

                                            
1 Diese Richtlinie ändert die Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG ab. 
2 Die Abkürzung CRD steht für „Capital Requirements Directive“.  
3 Diese Richtlinie ändert die Richtlinien 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 
2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG ab. 
4 BGBl I Nr. 118/2010 vom 30. Dezember 2010. 
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c. Die Bestimmungen betreffend die Eigenkapitalanforderungen der Kreditinstitute 
werden verschärft, damit die Kreditinstitute bei Kreditausfällen und 
Konjunkturabschwüngen ihre finanziellen Einbußen besser bewältigen können. Dies 
soll insbesondere mit einem Eigenkapitalpuffer erfolgen, der auf der Grundlage des 
Verhältnisses zwischen dem Value at Risk und dem Value at Risk in einem 
Stressszenario berechnet wird. 
 
d. Für verbriefte Forderungen werden die Offenlegungsbestimmungen verschärft, um 
die Transparenz zu erhöhen. Die Offenlegungsbestimmungen sollen vor allem die 
Risiken von Verbriefungspositionen im Handelsbuch ersichtlich machen.  
 
III. Wesentliche Änderungen im Hinblick auf das Aufsichtsmodell 
 
a. Mit der Richtlinie Omnibus I soll die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit den 
Europäischen Aufsichtsbehörden für Banken (EBA), Versicherungen (EIOPA) und 
Wertpapiere (ESMA) sowie dem Europäischen Ausschuss für Systemische Risiken 
(ESRB) normiert werden. 
 
b. Weiters sollen Rechtsbefugnisse von den Mitgliedstaaten an die europäischen 
Aufsichtsbehörden abgetreten werden, um eine einheitliche Anwendung der 
unionsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. 
 
IV. Zu Artikel 2 (Änderung des Bankwesengesetzes) 
 
Durch die Omnibus I-RL hat der Gesetzgeber vor allem das Verhältnis zwischen der 
FMA und den europäischen Behörden erweitert, indem in den bereits bestehenden 
Informationsaustausch zwischen der FMA und der Europäischen Kommission nun 
auch die neu geschaffene EBA miteinbezogen wird. In diesem Sinne beschränken 
sich viele Gesetzesänderungen auf die Ergänzung der entsprechenden 
Gesetzesstellen um die EBA. Allgemein ist dazu anzuführen, dass sich der 
zusätzliche Verwaltungsaufwand für die FMA in einem überschaubaren Rahmen 
bewegen sollte. Im Wesentlichen werden nämlich ohnehin bereits bestehende 
Informationspflichten um einen weiteren Adressaten erweitert, sodass der FMA für 
die Beschaffung der Informationen keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen 
sollten. 
 
1.  Zu § 2 Z 61a und Z 65a BWG : 
 
Die Definitionen der Wiederverbriefung und der Wiederverbriefungsposition werden 
wortgetreu aus Artikel 1 Z 1 der RL 2010/48/EU übernommen und als Legaldefinition 
in den allgemeinen Bestimmungen umgesetzt.  
 
2. Zu § 8 BWG: 
 
Der neu einzuführende § 8 BWG sieht eine umfassende Informationspflicht der FMA 
gegenüber den europäischen Behörden vor. Sowohl die Europäische Kommission 
als auch die EBA sind über Konzessionserteilungen und Konzessionsentzüge zu 
informieren. Wird Zweigstellen von Instituten mit Sitz in einem Drittland die 
Zulassung erteilt, ist neben der EBA und der Europäischen Kommission auch der 
Europäische Bankenausschuss (EBC) in Kenntnis zu setzen. Damit wird die 
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inhaltliche Vorgabe der Richtlinie 2010/78/EU umgesetzt, wodurch die 
Mitgliedstaaten zwar weiterhin die Anforderungen an die Zulassung eines 
Kreditinstitutes festlegen, sie aber bei den Zulassungen an entsprechende 
Meldepflichten gegenüber der EU gebunden sind.  
 
3. Zu den §§ 10 Abs 8, 15 Abs 2 und  3 BWG: 
 
Hier erfolgt die Änderung nur dahingehend, dass die die FMA treffenden 
Informationspflichten gegenüber der Europäischen Kommission nun auch gegenüber 
der neu geschaffenen EBA bestehen. 
 
4. Zu § 20b Abs 3 BWG: 
 
Im Wesentlichen wird durch diese Regelung ersichtlich, dass die technischen 
Regulierungsstandards der Europäischen Kommission den Verordnungen der FMA 
vorgehen sollen. 
 
5. Zu § 22 Abs 1 BWG: 
 
Eine wesentliche Änderung erfährt § 22 Abs 1 BWG, der in seinem neu 
vorgesehenen § 22 Abs 1 Z 6 zusätzliche Eigenmittelerfordernisse für Großrisiken 
vorschreibt. Diese zusätzlichen Eigenmittelerfordernisse sollen sich dem Wortlaut der 
Bestimmung zufolge nur auf jenen Teil beziehen, der der Differenz zwischen der 
tatsächlichen Großveranlagung und der Großveranlagungsgrenze entspricht. Dies 
deckt sich mit der richtlinienkonformen Auslegung. Weiters muss nun auch für das 
Abwicklungsrisiko mit Mindesteigenmitteln vorgesorgt werden, was im Lichte des 
Richtlinienziels der Vermeidung von zukünftigen Krisen begrüßenswert erscheint. 
 
6. Zu § 22d Abs 6 BWG: 
 
Hier soll das Ausmaß der außervertraglichen Unterstützung weiter ausgedehnt 
werden. Werden Instrumente aus dem Handelsbuch veräußert und muss dafür kein 
Eigenkapital mehr aufgebracht werden, soll offenbar verhindert werden, dass die 
Eigenkapitalaufbringungsvorschriften durch die Gewährung anderer als vertraglicher 
Unterstützungen erfolgt und die Eigenkapitalanforderungen umgangen werden. 
 
7. Zu § 22p BWG: 
 
Die vorliegende Bestimmung umschreibt zwei Berechnungsverfahren für die 
Eigenkapitalanforderung. Der Verweis in § 22p Abs 5 Z 3 auf Anhang I der Richtlinie 
2006/49/EG erscheint insofern unglücklich, als damit auf umfangreiche 
Bestimmungen mit europarechtlichen Begriffen verwiesen wird, deren Anwendung 
den Rechtsunterworfenen mitunter vor Unsicherheiten stellen könnte.  
 
8. Zu § 22p Abs 5 BWG: 
 
In dieser Vorschrift werden der FMA zusätzliche Befugnisse erteilt, Anforderungen an 
das interne Berechnungssystem der Kreditinstitute zu stellen. Als eingreifende 
Maßnahme ist diese Bestimmung im Hinblick auf die eigene Berechnungsmethode 
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als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen nach § 22p BWG 
unabdingbar.  
 
9. Zu § 24 Abs 3a BWG: 
 
In diesem Zusammenhang wird eine Meldepflicht gegenüber der Europäischen 
Kommission und der EBA vorgesehen, wenn es nach Maßgabe der Z 1 und Z 2 zu 
keiner Vollkonsolidierung der Finanzinstitute bzw Anbieter von 
Nebendienstleistungen kommt. Implizit handelt es sich hier wohl um eine 
Bestimmung, die den Einfluss der europäischen Behörden auf die Entscheidungen 
der nationalen Aufsichtsbehörden erhöhen soll. 
 
10. Zu § 26 Abs 9 BWG: 
 
In diesem Zusammenhang erfolgt die Änderung dahingehend, dass nun nicht mehr 
die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (CEBS), sondern die EBA Adressat der 
Offenlegungspflicht wird. 
 
11. Zu § 27 Abs 16a BWG: 
 
Die ErlRV beziehen sich auf ein nach Art 31 und Art 32 CAD zustehendes 
Behördenwahlrecht. Gemeint sind hier wohl die Art 31 und Art 32 CRD. In der Sache 
ist es jedenfalls begrüßenswert, dass mit der Ausübung des Wahlrechtes bereits die 
künftig zu erwartende Rechtslage umgesetzt wird. 
 
12. Zu § 27 Abs 23 BWG: 
 
In Einklang mit den ErlRV wird hier unnötiger gesetzlicher Ballast beseitigt und 
möglichen Unstimmigkeiten und Argumentationsspielräumen bei Genehmigungen 
ein Riegel vorgeschoben, sodass damit der Rechtsklarheit gedient ist. 
 
13. Zu § 30 Abs 9a BWG: 
 
Hier soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass ein Mitgliedstaat sowohl das 
Mutterunternehmen als auch das Tochterunternehmen, das aber in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässig ist, beaufsichtigt. Es stellt sich die Frage, ob der 
Richtlinienverweis nicht in der Form Art 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG idF 
Richtlinie 2010/78/EU bzw Art 143 Absatz 2 der Richtlinie 2006/48/EG idF Richtlinie 
2010/78/EU erfolgen sollte, zumal die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 
2006/45/EG durch die Richtlinie 2010/78/EU verändert wurden. 
 
14. Zu § 39c BWG: 
 
Die Bestimmung hätte, wie in der Einleitung angemerkt, schon mit der Umsetzung 
der letzten BWG-Novelle eingefügt werden sollen, mit der die Neuerungen der CRD 
III zum Thema Vergütungspolitik in österreichisches Recht umgesetzt wurden. 
Aufgrund eines Redaktionsversehens fiel § 39c BWG aber aus dem Entwurf wieder 
hinaus, blieb jedoch in Form zweier Verweise in § 39b BWG bzw der Anlage dazu 
„verewigt“. Der Gesetzgeber korrigiert nun - reichlich spät – dieses Versehen. Der 
nun einzurichtende Vergütungsausschuss wird im wesentlichen die Funktion des 
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Vergütungsausschusses („reumuneration committee“) haben, der für 
Aktiengesellschaften freilich nicht obligatorisch ist, sondern für börsennotierte 
Unternehmen bloß vom CG-Kodex (C-Regel 43) empfohlen wird. Freilich ist diese 
Aufgabe (Überwachung der Vergütungspolitik) aufgrund der im BWG seit 
Jahresanfang enthaltenen speziellen Regelungen ungleich komplexer als in einem 
gewöhnlichen Vergütungsausschuss.   Erforderlich ist, dass das entsprechende 
Organ mit der notwendigen Sachkenntnis ausgestattet ist. Zweifelsfrei ist der vom 
Gesetzgeber ausgenützte Umsetzungsspielraum zu begrüßen, wonach der 
Vergütungsausschuss nur bei Kreditinstituten verpflichtend ist, die mehr als eine 
Milliarde Euro Bilanzsumme aufweisen und bei Kreditinstituten, deren Bilanzsumme 
weniger als fünf Milliarden Euro beträgt, die spezielle Expertise in Vergütungsfragen 
von außerhalb des Aufsichtsrates eingeholt werden kann. Damit werden jedenfalls 
die großen österreichischen Finanzinstitute zur Einrichtung eines 
Vergütungsausschusses mit Vergütungsexperten im Aufsichtsrat verpflichtet. Mit der 
zusätzlichen Regelung der „Cooling-Off Periode“ (Vorsitzender des 
Vergütungsausschusses oder Vergütungsexperte darf nicht sein, wer in den letzten 
drei Jahren Geschäftsleiter oder leitender Angestellter der Bank war)  geht der 
Gesetzgeber über den von der Richtlinie vorgesehenen Rahmen hinaus, doch ist 
dies positiv zu bewerten, weil die Unabhängigkeit und Objektivität von 
Aufsichtsorganen zum Wohle der Gesellschaft weiter verbessert wird.  
 
15. Zu den §§ 40 Abs 4 und 8, 40a Abs 7, 41 Abs 3b und 9 BWG: 
 
Die Informationspflichten der FMA bestehen aufgrund der neu erlassenen 
Verordnungen über die Errichtung der neuen europäischen Aufsichtsbehörden nun 
auch gegenüber der EBA, EIOPA und ESMA. Da es sich um bereits bestehende 
Informationspflichten handelt, die nur in mehrfacher Ausführung erstattet werden 
müssen, ist der damit verbundene Verwaltungsaufwand sicherlich überschaubar und 
damit vor allem einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Behörden gedient. 
 
16. Zu § 69 Abs 5 und 6 BWG: 
 
Hier erfolgt die Änderung dahingehend, dass die FMA nun die Leitlinien, 
Empfehlungen, Standards und andere beschlossene Maßnahmen der EBA beachten 
muss. Da diese Verpflichtung auch bisher schon bestand, aber aufgrund der 
Kompetenzverschiebung auf europäischer Ebene nun eine andere Behörde 
zuständig ist, sind keine gravierenden Änderungen für die FMA und die 
Rechtsunterworfenen zu erwarten. Hinsichtlich Abs 6 überlässt es der Gesetzgeber 
offenbar der FMA, das Gesetz zu konkretisieren. Diese Durchführungsermächtigung 
der FMA ist im Sinne der besseren Durchsetzung der mit dieser Gesetzesänderung 
verfolgten Ziele sehr zu begrüßen, weil zu erwarten ist, dass sich die Methoden zur 
Umgehung der Eigenmittelerfordernisse durchgehend ändern werden. 
 
17. Zu § 73 Abs 3 BWG: 
 
Die bereits bestehenden Informationspflichten gelten nun auch gegenüber der EBA.  
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18. Zu § 74 Abs 2 und 7 BWG: 
 
In der Sache kommt es hier zu keiner Änderung. Es wird bloß vorgesorgt, dass die 
FMA anhand von Meldeverordnungen bestmöglich auf die in den technischen 
Durchführungsstandards enthaltenen Vorgaben der EBA reagieren kann. Das 
Ermessen der FMA ist jedoch dahingehend eingeschränkt, dass es unter 
Berücksichtigung der Allgemeinheitsinteressen und der Bankinteressen ausgeübt 
werden soll. 
 
19. Zu § 77 Abs 2 BWG: 
 
Diese Bestimmung ermöglicht der FMA, die EBA zu kontaktieren, falls die 
Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten nicht im 
gewünschten Ausmaß erfolgt. Mit der Umsetzung soll zweifelsfrei die Kooperation 
der einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden erhöht werden. 
  
20. Zu § 77 Abs 5 BWG: 
 
Mit dieser Bestimmung wird der FMA die Grundlage geschaffen, den Europäischen 
Aufsichtsbehörden ESFS Daten übermitteln zu dürfen. Unter der 
Sammelbezeichnung ESFS werden der ESBR, die EBA, die EIOPA, die EMSA und 
der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden erfasst.  
 
21. Zu § 77 Abs 8 BWG: 
 
Im Falle einer Krisensituation ist nun als weitere Behörde auch der Europäische 
Ausschuss für Systemrisiken zu informieren.  
 
V. Zu Artikel 3 (Änderung des Börsegesetzes) 
 
1. Zu § 14 Abs 1 Z 4 BörseG: 
 
In diesem Fall (Nichtzulassung bzw Widerruf der Zulassung als Börsemitglied bei 
Verurteilung nach den §§ 48, 48b und 48c BörseG) erfolgt die Änderung aufgrund 
einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes.5 Der Verfassungsgerichtshof 
sieht es nämlich als unverhältnismäßig an, dass der Verlust der Börsemitgliedschaft 
automatisch mit der rechtskräftigten Bestrafung wegen Marktmanipulation (§§ 48a 
und 48d BörseG) einhergeht und damit eine überaus schwerwiegende Rechtsfolge 
ohne Rücksicht auf die Umstände des konkreten Falles ausgesprochen wird. Gerade 
bei einem breit und offen formulierten Straftatbestand ist es nämlich von vornherein 
ausgeschlossen, dass alle Verstöße im Hinblick auf die Schwere gleich beurteilt 
werden können und damit gleichermaßen den automatischen Verlust der 
Börsemitgliedschaft rechtfertigen. Auch führt der VfGH in seinen 
Entscheidungsgründen aus, dass der Geschäftsleiter die nach § 9 Abs 1 VStG 
verwaltungsstrafrechtlich verantwortliche Person ist und auch für von Mitarbeitern 
begangene Verwaltungsübertretungen einstehen muss, wenn er es fahrlässig 
unterlässt, die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln sicherzustellen. Wenn nun aber ein verwaltungsstrafrechtlicher 

                                            
5 VfGH 4. März 2011,G 105/10. 
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Beauftragter nach § 9 Abs 2 VStG (wirksam) bestellt wird und dieser anstatt des 
Geschäftsleiters  verwaltungsstrafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird, hat das 
keine Auswirkungen auf die Position des Geschäftsleiters und damit auf die 
Börsenmitgliedschaft. Der VfGH weist damit zur Recht darauf hin, dass bei der 
Marktmanipulation die Bandbreite des Unrechtsgehalts eine sehr große ist. Es gibt 
zahlreiche denkbare Konstellationen, die minder gravierend sind,6 freilich auch 
solche, bei denen der Unrechtsgehalt jenen, der typischer Weise beim Insiderhandel 
(Missbrauch von Insiderinformationen) vorliegt, ohne weiteres erreicht.7   
 
Zu erörtern wäre noch, ob für den Gesetzgeber aufgrund der VfGH-Entscheidung 
Anlass besteht, auch den Straftatbestand des § 48b BörseG betreffend den 
Insiderhandel (Missbrauch einer Insiderinformation) einem Ermessensspielraum 
zugänglich zu machen. Für die Tatbestände des § 48b Abs 1 und Abs 2 BörseG wird 
man das schon wegen des dort vorausgesetzten Bereicherungsvorsatzes jedenfalls 
verneinen können. Diese Tatbestände sind also zu Recht weiterhin als „absolute“ 
Ausschlussgründe von der Zulassung zum Börsehandel anzusehen, weil ihr 
Unrechtsgehalt eine generalisierende Betrachtungsweise im Hinblick auf die 
(Entziehung der) Börsemitgliedschaft gestattet. Beim Straftatbestand des 
§ 48b Abs 3 BörseG liegen die Dinge indes anders, weil dafür kein 
Bereicherungsvorsatz Voraussetzung ist und der Täter sogar in (wenngleich grob) 
fahrlässiger Unkenntnis des Umstandes handeln kann, dass es sich um eine 
Insidertatsache handelt, die er weiter gibt. Diesbezüglich scheint eine flexible 
Gesetzesformulierung verfassungsrechtlich geboten zu sein. Der Entwurf sollte 
daher auch § 48b Abs 3 BörseG aus der Gruppe der absoluten Ausschlussgründe 
ausnehmen.  
 
VI. Zu Artikel 4 (Änderung des Finalitätsgesetzes) 
 
Durch die Änderungen im Finalitätsgesetz werden Informationspflichten der OeNB 
insbesondere gegenüber der ESMA begründet. Es handelt sich hierbei um 
Informationspflichten, die bereits bisher gegenüber bestimmten europäischen 
Behörden vorgesehen waren und nun auch gegenüber der ESMA bestehen. 
 
VII.  Zu Artikel 5 (Änderung des Finanzkonglomerategesetzes) 
 
Durch die Änderungen im Finanzkonglomeratsgesetz werden bereits bestehende 
Informationspflichten der FMA gegenüber den europäischen Behörden in Hinblick auf 
den Adressatenkreis ausgedehnt. Es handelt sich hierbei um Informationspflichten, 
die bereits bisher gegenüber bestimmten europäischen Behörden vorgesehen waren 
und nun auch insbesondere gegenüber dem Gemeinsamen Ausschuss der 
Europäischen Aufsichtsbehörden bestehen. 
 

                                            
6 Vgl dazu zB Brandl/Breuss, Marktmanipulation und Zuverlässigkeit als Geschäftsleiter, ecolex 2011, 
500ff. 
7 So ist zB das Ausnützen von selbst geschaffenen „Insiderinformationen“ zum eigenen Vorteil (etwa 
in der Form der Verbreitung falscher Nachrichten durch eine Journalistin oder Fernsehmoderator, 
die/der sich vorweg mit Aktien eindeckt, die aufgrund der an die Öffentlichkeit gerichteten 
Kaufempfehlung im Kurs steigen – das sind in den USA oder Deutschland vorgekommene Fälle) nicht 
nach § 48b BörseG strafbar, sondern nur nach den Bestimmungen gegen Marktmissbrauch bzw 
Marktmanipulation. 
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VIII.  Zu Artikel 6 (Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes) 
 
Durch die Änderungen im Finanzaufsichtsbehördengesetz werden 
Informationspflichten der FMA gegenüber der ESMA begründet. Es handelt sich 
hierbei um Informationspflichten, die bereits bisher gegenüber bestimmten 
europäischen Behörden vorgesehen waren und nun auch gegenüber der ESMA 
bestehen sollen. 
 
IX.  Zu Artikel 7 (Änderung des Kapitalmarktgesetzes) 
 
Durch die Änderungen im Kapitalmarktgesetz werden Informationspflichten der FMA 
gegenüber der ESMA begründet, wodurch die ESMA insbesondere in den 
zwischenstaatlichen Austausch der Aufsichtsbehörden einbezogen wird.  
 
X.  Zu Artikel 8 (Änderung des Ratingagenturenvollzugsgesetzes) 
 
1. Zu §§ 2 bis 4: 
 
Nach § 3 Abs 1 obliegt der FMA nun die Überwachung der Verhaltenspflichten, die 
von Art 4 Abs 1 Unterabsatz 1 der Ratingagenturen-Verordnung vorgegeben werden. 
Diese Überwachung erfolgt unter Bezugnahme auf die Aufsichtsmittel und 
Aufsichtsbefugnisse der für den jeweiligen Adressaten einschlägigen 
Aufsichtsgesetze. Damit werden für die FMA im Wesentlichen keine neuen 
Befugnisse geschaffen, sondern nur die bereits bestehenden Befugnisse auf neue 
Sachverhalte ausgedehnt, wodurch der Maßnahmenkatalog der FMA für den 
Rechtsunterworfenen weiterhin überschaubar bleibt. 
  
XI. Zu Artikel 9 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes)  

 
1. Zu § 61b Abs 5 VAG: 
 
Mit der nunmehrigen Regelung ist vorgesehen, dass der vermögensverwaltende 
Verein von Gesetzes wegen nicht mehr ex lege aufgelöst wird, sondern bei Vorliegen 
der Voraussetzungen ein Auflösungsbeschluss zu fassen ist, der einer Genehmigung 
der FMA unterliegt. Mit dieser Bestimmung werden nun die Interessen der Mitglieder 
in Hinblick auf die Abwicklung des Vereins besser gewahrt, sodass diese Regelung 
im Sinne der Rechtssicherheit zu begrüßen ist.  
 
2. Zu § 61e Abs 1 Z 2 VAG: 
 
Mit dieser Bestimmung wird eine weitere begrüßenswerte Flexibilisierung des 
Organisationsrechts für einen Versicherungsverein herbeigeführt, wenn nun teilweise 
davon abgesehen wird, dass der Versicherungsverein den gesetzlich vorgesehenen 
Anteil an unmittelbar stimmberechtigten Aktien halten muss, sofern der Einfluss des 
Versicherungsvereins mittelbar gegenüber der Aktiengesellschaft oder der 
operativen Versicherungsgesellschaft in einer vergleichbare Weise wie über das 
Aktienstimmrecht besteht.  
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3. Zu § 61f Abs 3 Z 3b VAG: 
 
Nun soll es auch für die Privatstiftung möglich sein, dass sie ihre Anteile an 
operativen Versicherungsaktiengesellschaften mittelbar halten kann. Diese 
Bestimmung ist vernünftig, wenn der Sinn des Gesetzes offenbar darin liegt, 
Umstrukturierungen und Umwandlungen von vermögensverwaltenden 
Versicherungsvereinen in vermögensverwaltende Privatstiftungen zu fördern.  
 
XII. Zu Artikel 10 (Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007) 
 
Durch die Änderungen im Wertpapieraufsichtsgesetz werden Informationspflichten 
der FMA gegenüber der ESMA begründet. Es handelt sich hierbei um 
Informationspflichten, die bereits bisher gegenüber bestimmten europäischen 
Behörden vorgesehen waren und nun auch gegenüber der ESMA bestehen.  
 
 

Wien, am 10. Oktober 2011 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 
 

Dr. Rupert Wolff 
Präsident 

7/SN-312/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)10 von 10

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




